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§ 1  Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1. Versicherte Sachen 

Versichert sind die über die SolarWorld AG verkauften Photovoltaikan-
lagen (incl. Module, Wechselrichter, Tragkonstruktion, Verkabelung 
und Sicherungseinrichtungen, Speicherlösungen SunPac LiOn und 
SunPac 2.0), sobald sie betriebsfertig und vom Betreiber mängelfrei 
abgenommen worden sind. Sofern die Photovoltaikanlage mit durch 
SolarWorld freigegebene Fremdkomponenten ausgestattet wird, be-
steht auch hierfür Versicherungsschutz, sofern der Installateur im 
Sunpass die ordnungsgemäße Installation bescheinigt. 

 

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz auch für durch die So-
larWorld AG gelieferten Zubehörteile der Anlage (z.B. eManager und 
seine Zubehörbauteile zur Messung und Steuerung, Datenlogger, 
Solar-Log, Anzeigetafeln, Displays). 

 

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung 
und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder zur 
Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere 
Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungs-
schutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remontage sowie 
während eines Transportes der Sache innerhalb des Versicherungsor-
tes. 

2. Folgeschäden 

Nur als Folge eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens an 
anderen Teilen der versicherten Sache sind Schäden an Teilen, die 
während der Lebensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß 
mehrfach ausgewechselt werden müssen, versichert. 

3.  Nicht versicherte Sachen  

Nicht versichert sind 

a) Zusatzgeräte und Reserveteile, soweit diese nicht unter Nr. 1 
erfasst sind; 

b) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmit-
tel; 

c) Werkzeuge aller Art. 

 

§ 2  Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintreten-
de Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen 
(Sachschaden) und bei Abhandenkommen versicherter Sachen durch 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung.  

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Betreiber oder seine Reprä-
sentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für 
die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und 
diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch  

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter; 

b) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 

c) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen; 

d) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel; 

e) Überdruck oder Unterdruck; 

f) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung sowie Schwelen, 
Glimmen, Sengen oder Glühen; 

g) Wasser oder Feuchtigkeit; 

h) Sturm, Hagel, Frost, Eisgang, Erdbeben; Überschwemmung oder 
Schneedruck; 

i) Tierverbiss. 

2. Wird die technische Einsatzmöglichkeit einer versicherten Sache 
durch einen Sachschaden oder durch Abhandenkommen infolge von 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub (Nr. 1) unterbrochen oder 
beeinträchtigt, so leistet der Versicherer gemäß BV 2 "Betriebsunter-
brechungsschäden" auch Entschädigung für die entgangenen 
Stromeinspeiseerlöse. 

3. Elektronische Bauelemente  

Entschädigung für Photovoltaikmodule (kleinste austauschbare Ein-
heit) Akkumulatoren und sonstige elektronische Bauelemente (Bautei-
le) der versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Repara-
turfall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte 
Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbringen, 
so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf 
die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen 
ist. 

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Ent-
schädigung geleistet. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine 
Entschädigung für Schäden 

a) durch Vorsatz des Betreibers oder dessen Repräsentanten; 

b) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion, Aufstand;  

c) durch innere Unruhen; 

d) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substan-
zen; 

e) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vor-
handen waren und dem Betreiber oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein mussten, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet 
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und diese den Versicherer dazu berechtigt, seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; 

f) durch 

aa) betriebsbedingte normale Abnutzung; 

bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 

cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 

dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sons-
tigen Ablagerungen; 

ee) Degradation, Alterung, Verschmutzung, Kratzer oder Leis-
tungsminderung der Photovoltaikmodule und elektronischen 
Bauelemente; 

ff) Befall und Fäulnis der Tragkonstruktionen aus Holz durch 
biologische Organismen (z. B. Pilze oder Hausschwamm); 

 diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Teile der versi-
cherten Sache, die infolge eines solchen Schadens beschädigt 
werden und nicht auch ihrerseits aus Gründen gemäß aa) bis ff) 
bereits erneuerungsbedürftig waren; 

g) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem 
Betreiber oder seinen Repräsentanten bekannt sein musste, wo-
bei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer 
dazu berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen; der Versicherer 
leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch die 
Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers wenigs-
tens behelfsmäßig repariert war; 

h) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), 
Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. 

 Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versiche-
rer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Ent-
schädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und 
bestreitet der Dritte dies, so behält der Betreiber zunächst die be-
reits gezahlte Entschädigung. 

 § 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese Fälle 
nicht. Der Betreiber hat seinen Anspruch auf Kosten und nach 
den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erforderli-
chenfalls gerichtlich geltend zu machen. 

 Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Betreiber einer 
Weisung des Versicherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem 
Betreiber Schadenersatz leistet. 

 

§ 3 Versicherte Interessen 

1. Versichert ist das Interesse des Betreibers der unter § 1, Nr. 1 
versicherten Sachen. 

Ist der Betreiber aufgrund Sicherungsübereignung nicht Eigentümer, 
so ist auch das Interesse des Eigentümers versichert. § 2 Nr. 4 h) 
bleibt unberührt. 

Dies gilt auch dann, wenn der Betreiber das Eigentum nach Abschluss 
der Versicherung überträgt.  

2. Wird die versicherte Sache vom Betreiber veräußert, tritt an 
dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigen-
tums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und 
Pflichten des Betreibers ein. 

Gleiches gilt, wenn das Eigentum an der versicherten Sache im Wege 
der Zwangsversteigerung übergeht. 

 

§ 4 Versicherungsort 

1.  Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsor-
tes. Versicherungsort sind die in der Versicherungsbestätigung be-
zeichneten Betriebsgrundstücke. 

2. Für versicherte Sachen, die zur Überholung oder Reparatur in 
eine außerhalb des Betriebsgrundstücks (Versicherungsort) gelegene 
Werkstatt gebracht werden, besteht während des Werkstattaufenthal-
tes sowie des Hin- und Rücktransportes innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland Versicherungsschutz im Rahmen des Vertrages, soweit 
nicht ein Dritter für den Schaden oder Verlust zu haften hat.  

Die Höchsthaftung je Versicherungsfall beträgt 50.000 EUR.  

Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden eine Leis-
tung aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden 
kann. 

 

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme 

1. Versicherungswert 

Versicherungswert ist der Neuwert.  

Neuwert ist der Kaufpreis der versicherten Photovoltaikanlage inkl. der 
Speicherlösung, Zubehörteile und Bezugskosten (z.B. Kosten für 
Verpackung, Fracht, Montage). 

Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so 
ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 

2. Versicherungssumme  

Die Versicherungssumme entspricht dem Versicherungswert. 

 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens  

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Betreiber 
bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Ab-
wendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte 
oder die er auf Weisung des Versicherers macht.  

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.  

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentli-
chen Interesse erbracht werden. 

d)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Betreibers vorzuschießen. 

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten  

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des 
Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versicherten 
Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder 
die Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach 
versicherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf 
dem diese Daten gespeichert waren. 

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für 
versicherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme. 

3. Zusätzliche Kosten 

Über die Wiederherstellungskosten hinaus sind die nachfolgend ge-
nannten Kosten auf Erstes Risiko versichert.  

Die Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine 
Entschädigung geleistet wird. 

a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten bis zu 
20.000 EUR 

aa) Dies sind Kosten, die der Betreiber infolge eines dem 
Grunde nach versicherten Schadens aufwenden muss, um 
versicherte und nicht versicherte Sachen, deren Teile oder 
Reste, die sich innerhalb des Versicherungsortes befinden, 

-  aufzuräumen und nötigenfalls zu dekontaminieren; 

-  zu vernichten oder in die nächstgelegene geeignete Ab-
fallbeseitigungsanlage zu transportieren und dort zu be-
seitigen. 

bb) Nicht versichert sind jedoch Kosten für die Dekontamination 
und Entsorgung von Erdreich oder Gewässern, Kosten für 
die Beseitigung von Beeinträchtigungen des Grundwassers 
oder der Natur sowie von Emissionen in der Luft. 

 Nicht versichert sind ferner Aufwendungen des Betreibers 
aufgrund der Einliefererhaftung. 

cc) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Betreiber aus 
einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 
kann. 
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b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich bis zu 
20.000 EUR 

aa) Dies sind Kosten, die der Betreiber infolge einer Kontamina-
tion durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden 
aufgrund behördlicher Anordnungen aufwenden muss, um 

-  Erdreich des Versicherungsortes zu untersuchen und nö-
tigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

-  den Aushub zu vernichten oder in die nächstgelegene 
geeignete Deponie zu transportieren und dort abzula-
gern; 

-  insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Eintritt 
des Schadens wiederherzustellen. 

bb) Die Aufwendungen gemäß aa) sind nur versichert, sofern 
die behördlichen Anordnungen 

-  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 
sind, die vor Eintritt des Schadens erlassen wurden; 

-  eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Schadens entstanden ist; 

-  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Schadens 
ergangen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf 
Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Monaten seit 
Kenntniserhalt gemeldet wurden. 

cc) Wird durch den Schaden eine bereits bestehende Kontami-
nation des Erdreiches erhöht, so sind nur die Aufwendun-
gen versichert, die den für eine Beseitigung der bestehen-
den Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag 
ohne den Schaden aufgewendet worden wäre. 

 Die hiernach zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls 
durch Sachverständige festgestellt. 

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnun-
gen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Betreibers 
einschließlich der Einliefererhaftung sind nicht versichert. 

ee) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Betreiber aus 
einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen 
kann. 

c) Bewegungs- und Schutzkosten bis zu 20.000 EUR 

 Dies sind Kosten, die der Betreiber infolge eines dem Grunde 
nach versicherten Schadens aufwenden muss, wenn zum Zwe-
cke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versi-
cherten Sache andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt 
werden müssen, insbesondere Aufwendungen für De- und Re-
montage, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäu-
deteilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 

d) Kosten für die Herstellung von Behelfsstraßen bis zu 20.000 EUR 

 Dies sind Kosten, die der Betreiber infolge eines dem Grunde 
nach versicherten Schadens aufwenden muss, wenn die versi-
cherten Sachen nicht über normal befestigte Straßen erreichbar 
und reparierbar sind und eine Behelfsstraße angelegt werden 
muss. 

e)  Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüst-
gestellung, Bergungsarbeiten, Bereitstellung eines Provisoriums, 
Luftfracht bis zu 20.000 EUR 

Dies sind Kosten, die der Betreiber infolge eines dem Grunde 
nach versicherten Schadens aufwenden muss. 

f) Rückbaukosten bis zu 20.000 EUR 

 Dies sind Kosten, die der Betreiber infolge eines dem Grunde 
nach versicherten Totalschadens aufwenden muss, wenn die 
versicherte Anlage nicht mehr neu errichtet wird und der Standort 
in den ursprünglichen Zustand gebracht werden muss, z.B. für 
die Beseitigung von Fundamenten. 

g) Kosten für schadenbedingte Reparaturarbeiten an Dächern oder 
Fassaden bis zu 5.000 EUR 

 Dies sind Kosten, die der Betreiber infolge eines dem Grunde 
nach versicherten Schadens an der Photovoltaikanlage aufwen-
den muss, um Folgeschäden an Dächern oder Fassaden zu be-
seitigen. 

 

§ 7 Umfang der Entschädigung 

1. Wiederherstellungskosten 

Im Schadenfall wird zwischen Teilschaden und Totalschaden unter-
schieden.  

Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Wiederherstellungskosten zuzüg-
lich des Wertes des Altmaterials nicht höher sind als der Neuwert der 
versicherten Sache.  

Sind die Wiederherstellungskosten höher, so liegt ein Totalschaden 
vor. 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert durch einen Abzug insbe-
sondere für Alter, Abnutzung und technischen Zustand. 

2. Teilschaden  

Entschädigt werden alle für die Wiederherstellung des früheren, be-
triebsfertigen Zustandes notwendigen Aufwendungen abzüglich des 
Wertes des Altmaterials.  

a) Aufwendungen zur Wiederherstellung sind insbesondere 

aa) Kosten für Ersatzteile und Reparaturstoffe; 

bb) Lohnkosten und lohnabhängige Kosten, auch übertarifliche 
Lohnanteile und Zulagen, ferner Mehrkosten durch tarifliche 
Zuschläge für Überstunden sowie für Sonntags-, Feiertags- 
und Nachtarbeiten; 

cc) De- und Remontagekosten; 

dd) Transportkosten einschließlich Mehrkosten für Express-
frachten; 

ee) Kosten für die Wiederherstellung des Betriebssystems, wel-
ches für die Grundfunktion der versicherten Sache notwen-
dig ist; 

ff) Kosten für das Aufräumen und das Dekontaminieren der 
versicherten Sache oder deren Teile sowie Kosten für das 
Vernichten von Teilen der Sache, ferner Kosten für den Ab-
transport von Teilen in die nächstgelegene geeignete Ab-
fallbeseitigungsanlage, jedoch nicht Kosten aufgrund der 
Einliefererhaftung. 

b) Ein Abzug von den Wiederherstellungskosten in Höhe der Wert-
verbesserung wird vorgenommen an 

aa) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Ar-
beitsmitteln sowie Werkzeugen aller Art, soweit diese Teile 
zur Wiederherstellung der versicherten Sache zerstört oder 
beschädigt werden; 

bb) Teilen, die während der Lebensdauer der versicherten Sa-
che erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden 
müssen; 

cc) Akkumulatoren. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Kosten einer Überholung oder sonstiger Maßnahmen, die 
auch unabhängig von dem Versicherungsfall notwendig 
gewesen wären; 

bb) Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserungen, die 
über die Wiederherstellung hinausgehen; 

wird eine Konstruktionseinheit, z. B. ein Wechselrichter, 
Motor, ein Getriebe oder ein Baustein, ausgewechselt, ob-
gleich sie neben beschädigten Teilen mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit auch unbeschädigte umfasst, so wird 
die Entschädigung hierfür angemessen gekürzt; dies gilt je-
doch nicht, wenn die Kosten, die für eine Reparatur der be-
schädigten Teile notwendig gewesen wären, die Kosten für 
die Auswechselung der Konstruktionseinheit übersteigen 
würden; 

werden beschädigte Teile erneuert, obgleich eine Reparatur 
ohne Gefährdung der Betriebssicherheit möglich ist, so er-
setzt der Versicherer die Kosten, die für eine Reparatur der 
beschädigten Teile notwendig gewesen wären, jedoch nicht 
mehr als die für die Erneuerung aufgewendeten Kosten; 

cc) Kosten einer Wiederherstellung in eigener Regie, soweit die 
Kosten nicht auch durch Arbeiten in fremder Regie entstan-
den wären; 

dd) entgangener Gewinn infolge von Arbeiten in eigener Regie; 
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ee) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wieder-
herstellung; 

ff) Kosten für Arbeiten, die zwar für die Wiederherstellung er-
forderlich sind, aber nicht an der versicherten Sache selbst 
ausgeführt werden; 

gg) Vermögensschäden. 

3. Totalschaden 

Entschädigt wird der Neuwert abzüglich des Wertes des Altmaterials. 

4. Technologiefortschritt 

Sind in einem Schadenfall die versicherten Sachen oder serienmäßig 
hierfür hergestellte Ersatzteile gleicher Leistung nicht mehr zu bezie-
hen, werden abweichend von Nr. 2 c) bb) die Wiederbeschaffungs- 
bzw. Wiederherstellungskosten für die nächst höhere am Markt noch 
erhältliche Leistungsklasse, maximal jedoch die Versicherungssumme 
der vom Schaden betroffenen Sache ersetzt. 

5. Differenzentschädigung bei Nichtwiederaufbau 

Unterbleibt im Totalschadenfall der Wiederaufbau, so erstattet der 
Versicherer den Zeitwert, mindestens jedoch die Restschuld aus dem 
bestehenden Kreditvertrag zur Finanzierung der versicherten Anlage 
ersetzt. Die Grenze der Entschädigung bildet dabei die Versicherungs-
summe. 

6. Weitere Kosten 

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die 
Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden müssen, er-
setzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssummen. 

7. Grenze der Entschädigung 

Grenze der Entschädigung ist der auf die betroffene Sache entfallende 
Teil der Versicherungssumme. 

8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit  

Haben der Betreiber oder seine Repräsentanten den Schaden grob 
fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in einem der Schwere 
des Verschuldens entsprechenden Verhältnis gekürzt. 

9. Selbstbehalt 

a) Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall 
um den Selbstbehalt von 250 EUR gekürzt.  

 Tritt der erste Schaden nach drei schadenfreien Jahren ein, 
verzichtet der Versicherer auf die Anrechnung des Selbstbehal-
tes. 

b) Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils 
einzeln abgezogen.  

 Entstehen die mehreren Schäden jedoch an derselben Sache 
und besteht außerdem ein Ursachenzusammenhang zwischen 
diesen Schäden, so wird der Selbstbehalt nur einmal abgezogen. 

 

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung  

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-
rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 

Der Betreiber kann einen Monat nach Meldung des Schadens den 
Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 

2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats 
nach Meldung des Schadens geleistet wird - ab Fälligkeit zu ver-
zinsen; 

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr; 

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

3. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Betreibers 
die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

4. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Betreibers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den 
Betreiber oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalles noch läuft. 

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung 
des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss erteilt 
werden, wenn der Betreiber sie aus wichtigem Grund verlangt. 

 

§ 9 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Betreiber kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, 
dass der Schaden in einem Sachverständigenverfahren festgestellt 
wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Be-
treiber auch gemeinsam vereinbaren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benen-
nen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann 
die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständi-
gen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu 
benennen. Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zustän-
dige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den 
Versicherer ist der Betreiber auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Betreibers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht, ferner keine Person, die bei Mitbe-
werbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sach-
verständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von 
dem an der Sachschaden für den Betreiber nach den anerkann-
ten Regeln der Technik frühestens erkennbar war; 

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesonde-
re 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und 
beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmit-
telbar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit 
des Schadens; 

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in 
den Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten; 

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen 
und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
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grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtli-
che Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide 
Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 
Betreibers nicht berührt. 

 

§ 10 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

1. Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, so hat der 
Betreiber dies nach Kenntniserlangung dem Versicherer unverzüglich 
in Textform anzuzeigen. 

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

Hat der Betreiber den Besitz einer abhanden gekommenen Sache 
zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache gezahlt 
worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er 
die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzu-
geben. 

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

Hat der Betreiber den Besitz einer abhanden gekommenen Sache 
zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller 
Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Betrei-
ber die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem Versiche-
rer zur Verfügung zu stellen. Der Betreiber hat dieses Wahlrecht inner-
halb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht 
das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

4. Beschädigte Sachen  

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Betrei-
ber die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der Wiederherstel-
lungskosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in 
den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben. 

5. Gleichstellung 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 
Betreiber die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen. 

6. Übertragung der Rechte 

Hat der Betreiber dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfü-
gung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum 
und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese 
Sachen zustehen. 

 

§ 11 Beginn und Ende der Versicherung 

1. Beginn der Versicherung 

Die Versicherung beginnt sobald die unter § 1, Nr. 1 genannten versi-
cherten Sachen  betriebsfertig und vom Betreiber mängelfrei abge-
nommen worden sind. 

Darüber hinaus besteht gemäß BV 1 "Baudeckung" Versicherungs-
schutz bereits während der Bauphase der unter § 1, Nr. 1 genannten 
versicherte Sachen. 

2. Ende der Versicherung 

Die Versicherung ist für den in der Versicherungsbestätigung festge-
legten Zeitraum abgeschlossen und endet zu dem dort genannten 
Datum. 

 

§ 12 Obliegenheiten des Betreibers 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

a) Der Betreiber hat vor Eintritt des Versicherungsfalles  

aa) die Anlage inkl. aller versicherten Zubehörteile von einem 
Fachbetrieb nach den anerkannten Regeln der Technik in-
stallieren und abnehmen zu lassen (keine Selbstmontage); 
der Nachweis der Belastbarkeit des Tragsystems und der 
Module infolge äußerer Einflüsse müssen DIN 1055 bzw. 
Eurocode 1 in der jeweils aktuellsten, verbindlichen Fas-
sung entsprechen; die verwendeten Module müssen me-
chanischen Beanspruchungen gemäß IEC 61215-Zertifikat 
bzw. IEC 61646-Zertifikat standhalten;  

bb) die Anlage durch Blitzschutzeinrichtungen zu sichern, so-
fern hierzu Vorgaben seitens des Herstellers bestehen; 

cc) den Wechselrichter gemäß Vorgaben des Wechselrichter-
herstellers zu installieren; 

dd) die Zählerstände (Ertragsdaten) mindestens vierteljährlich 
zu protokollieren und dem Versicherer auf Verlangen vorzu-
legen; 

ee) alle gesetzlichen, behördlichen und vereinbarten Sicher-
heitsvorschriften zu beachten; er darf diese Sicherheitsvor-
schriften weder selbst verletzen, noch ihre Verletzung ge-
statten oder dulden; 

ff) sicherzustellen, dass versicherte Sachen die gemäß § 4 Nr. 
2 zur Überholung, Reparatur oder Revision in eine außer-
halb des Betriebsgrundstücks (Versicherungsort) gelegene 
Werkstatt gebracht werden, handelsüblich und transportge-
recht verpackt, verladen und verzurrt werden; 

gg) alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten ein-
zuhalten. 

b) Verletzt der Betreiber eine der genannten Obliegenheiten, so ist 
der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung be-
rechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirk-
sam. 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 

a) Der Betreiber hat bei Eintritt des Versicherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - gegebenenfalls auch 
mündlich oder telefonisch - anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuho-
len, wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen;  

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeich-
nis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind; sind Veränderungen 
unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
aufzubewahren;  

 abweichend hiervon kann bei Schäden bis zu einer voraus-
sichtlichen Höhe von 5.000 EUR sofort mit der Reparatur 
begonnen werden; auch in diesem Fall sind das Schaden-
bild nachvollziehbar zu dokumentieren und die beschädig-
ten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft 
- auf Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Un-
tersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und  
über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann. 
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b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 
a) ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach den tatsächlichen 
und rechtlichen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Betreiber eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2, so ist der 
Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungsfrei. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 

 

§ 13 Gefahrerhöhung 

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Betreiber ohne vorhe-
rige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen 
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

Der Betreiber hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie 
ohne seinen Willen eintritt. Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. 
Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine 
Vertragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein. 

 

§ 14 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich, jedoch spätestens bei einem eventuellen Schadenfall, 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die 
Versicherungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Betreiber die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), ist der Versiche-
rer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch 
leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang wirk-
sam. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung er-
langt hat. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles, 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe 
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen 
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versi-
cherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wä-
ren, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Betreiber kann aber im 
Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Scha-
dens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen. 

 Erlangt der Betreiber oder der Versicherte aus anderen Versiche-
rungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermä-
ßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Wei-
se, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen der Beitrag errechnet wurde, nur in diesem Ver-
trag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von 
Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Wei-
se, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädi-
gung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre. 

c) Hat der Betreiber eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Ver-
trag nichtig. 

 Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu 
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kennt-
nis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Betreibers nach 
Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder Herabsetzung der 
Versicherungssumme des später geschlossenen Vertrages beseitigt 
werden. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und Anpassung des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

 

§ 15 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Betreiber ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Betrei-
bers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des 
Betreibers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend ge-
macht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich 
verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Betreiber hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung die-
ses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- 
und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des Ersatzan-
spruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den 
Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Betreiber diese Obliegenheit, ist der Versicherer nach 
Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei. 

 

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Be-
treiber den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund 
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
täuschen versucht.  

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Betreiber wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als 
bewiesen. 

 

§ 17 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit. 

 

§ 18 Zuständiges Gericht 

1. Klagen gegen den Versicherer  

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung. Ist der Betreiber eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Betreiber zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz, oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Klagen gegen den Betreiber 
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Ist der Betreiber eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das 
für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Betreiber eine 
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht nach dem 
Sitz oder der Niederlassung des Betreibers. 

3. Wohnsitzverlegung des Betreibers ins Ausland 

Verlegt der Betreiber seinen Wohnsitz in einen Staat außerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft, Islands, Norwegens oder der Schweiz, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung. 

 

§ 19 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

_____________________________________________________ 

 

Besondere Vereinbarungen: 

 

BV 1 Baudeckung 

1.  Abweichend von § 1 Nr. 1 ABSolar beginnt der Versicherungs-
schutz bereits vor der Betriebsfertigkeit der unter § 1, Nr. 1 versicher-
ten Sachen  nach erfolgter Abladung der versicherten Sachen am 
Versicherungsort, sofern der Betreiber hierfür die Gefahr trägt.  

Der Versicherungsschutz im Rahmen der Baudeckung endet mit der 
Betriebsfertigkeit der  versicherten Sachen und mängelfreier Abnahme 
durch den Betreiber, spätestens jedoch drei Monate nach erfolgter 
Abladung der versicherten Sachen am Versicherungsort. 

2.  Abweichend von § 2 ABSolar leistet der Versicherer im Rahmen 
der Baudeckung nur Entschädigung für Sachschäden durch 

a)  Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung 

b)  Sturm oder Hagel 

sowie bei Abhandenkommen infolge von Diebstahl mit dem Gebäude 
fest verbundener versicherter Bestandteile und Einbruchdiebstahl von 
unter Verschluss gelagerten versicherten Sachen. 

 

BV 2 Betriebsunterbrechungsschäden 

1. Gegenstand der Versicherung 

Wird die technische Einsatzmöglichkeit der betriebsfertigen Photovolta-
ikanlage infolge eines am Versicherungsort eintretenden versicherten 
Schadens (§ 2 ABSolar) unterbrochen oder beeinträchtigt, so ersetzt 
der Versicherer den dadurch entstehenden Unterbrechungsschaden 
(Nr. 2 a). 

2. Unterbrechungsschaden; Haftzeit 

a) Unterbrechungsschaden sind die Stromerlöse, die der Betreiber 
nicht erwirtschaften kann, weil der frühere betriebsfertige Zustand 
einer beschädigten Sache wiederhergestellt oder eine zerstörte 
Sache durch eine gleichartige ersetzt werden muss. 
Bei Photovoltaikanlagen, die erzeugten Solarstrom für den Ei-
genverbrauch liefern, sind auch die nicht erwirtschafteten Erlöse 
aus der Vergütung für den selbstgenutzten Solarstrom versichert. 
Erhält der Versicherungsnehmer keine Vergütung für den selbst-
genutzten Solarstrom, sind auch die Mehrkosten versichert, die  
dadurch anfallen, dass als Ersatz für den selbsterzeugten Solar-
strom Fremdstrom von einem Energieversorger bezogen werden 
muss. 

b) Der Unterbrechungsschaden muss innerhalb der Haftzeit von 12 
Monaten entstehen. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem an 
der Schaden (§ 2 ABSolar) für den Betreiber nach den anerkann-
ten Regeln der Technik frühestens erkennbar war, spätestens je-
doch mit Beginn des Unterbrechungsschadens. Bei mehreren 
Schäden an derselben Sache, zwischen denen ein Ursachenzu-
sammenhang besteht, beginnt die Haftzeit mit dem Erstschaden. 

c) Der Versicherer leistet Entschädigung, wenn der Zeitpunkt, von 
dem an der Schaden für den Betreiber nach den anerkannten 

Regeln der Technik frühestens erkennbar war, innerhalb der ver-
einbarten Versicherungsdauer liegt. 

3. Nicht versicherte Schäden und Gefahren 

a) Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Unterbrechungsschäden durch  

aa) die in § 2 Nr. 4 a) bis g) ABSolar genannten Gefahren; 

bb) Schäden, die außerhalb des in der Versicherungsbestäti-
gung bezeichneten Versicherungsortes (Betriebsgrundstü-
cke) entstehen; dies gilt jedoch nicht, wenn sich die Sache 
aus Anlass der Behebung des Schadens, einer Revision 
oder Überholung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
befindet. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Unter-
brechungsschaden vergrößert wird durch 

aa) Ursachen gemäß § 2 Nr. 4 a) bis d) ABSolar oder durch 
außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Be-
einträchtigung der technischen Einsatzmöglichkeit hinzutre-
tende Ereignisse, mit deren Eintritt als Folge des Schadens 
nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht gerechnet 
werden muss; 

bb) Verderb, Beschädigung oder Zerstörung von Rohstoffen, 
Halb- oder Fertigfabrikaten oder Hilfs- oder Betriebsstoffen; 

cc) behördlich angeordnete Wiederherstellungs- oder Betriebs-
beschränkungen; 

dd) den Umstand, dass dem Betreiber zur Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung beschädigter oder zerstörter Sa-
chen bzw. Daten des Betriebssystems nicht rechtzeitig ge-
nügend Kapital zur Verfügung steht; 

ee) den Umstand, dass beschädigte oder zerstörte Sachen 
bzw. Daten des Betriebssystems anlässlich der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung geändert, verbessert oder 
überholt werden. 

c) Der Versicherer leistet darüber hinaus keine Entschädigung für 
Unterbrechungsschäden an Sachen ausländischer Herkunft, so-
weit der Unterbrechungsschaden darauf beruht, dass die Wie-
derherstellung länger dauert als die Wiederherstellung einer in 
der Bundesrepublik Deutschland hergestellten Sache mit gleich-
wertigen technischen Eigenschaften. 

4. Umfang der Entschädigung 

a) Die Entschädigungsleistung wird berechnet durch Multiplikation 
der installierten Leistung in kWp mit dem vereinbarten Festbetrag 
je kWp und Tag sowie der Anzahl der Ausfalltage. 

 Die Entschädigungsleistung errechnet sich für den Zeitraum 

aa)  01.04. bis 30.09.: Leistung in kWp x 2,00 EUR x Ausfalltage 

bb)  01.10. bis 31.03.: Leistung in kWp x 1,00 EUR x Ausfalltage 

 maximal begrenzt auf die Haftzeit von 12 Monaten. 

 Die Entschädigung wird um den unabhängig vom Schaden wei-
terhin erzeugten Solarstrom gekürzt. Die Entschädigungsleis-
tung ist insgesamt begrenzt auf den mit der vom Schaden be-
troffenen Photovoltaikanlage maximal erzielbaren Erlös eines Ka-
lenderjahrs. 

b) Bei Feststellung des Unterbrechungsschadens sind alle Umstän-
de zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des Betriebes 
günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn nicht die 
technische Einsatzmöglichkeit der Sache infolge des Schadens 
unterbrochen oder beeinträchtigt gewesen wäre. 

 Stromerlöse und Mehrkosten für Fremdstrombezug sind insbe-
sondere nicht zu ersetzen, soweit sie wegen geplanter oder not-
wendiger Revisionen, Überholungsarbeiten oder Änderungen 
ohnehin nicht erwirtschaftet worden wären. 

c) Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 
Wirtschaftliche Vorteile, die sich bis zu sechs Monaten nach Ab-
lauf der Haftzeit als Folge der Unterbrechung ergeben, sind an-
gemessen zu berücksichtigen. Werden Arbeiten der in Nr. 4 b) 
Abs. 2 bezeichneten Art während der Unterbrechung vorzeitig 
durchgeführt, so gilt diese Zeitgrenze nicht.  

d) Entsteht ein Unterbrechungsschaden auch durch einen Schaden 
an einer nicht versicherten Sache oder durch eine nicht versi-
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cherte Gefahr, so besteht keine Ersatzpflicht für den Unterbre-
chungsschaden, der durch den Schaden an der nicht versicher-
ten Sache oder durch die nicht versicherte Gefahr auch allein 
verursacht worden wäre. 

 Entsteht jedoch durch einen versicherten Schaden an einer 
versicherten Sache oder durch dessen Reparatur ein Folgescha-
den an einer nicht versicherten Sache, so besteht Ersatzpflicht 
für den Unterbrechungsschaden in dem Umfang, als wenn der 
Folgeschaden nicht eingetreten wäre. 

5. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Unter-
brechungsschadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Betreiber 
bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Ab-
wendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte 
oder die er auf Weisung des Versicherers macht. 

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die jeweils vereinbarte Ver-
sicherungssumme; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

c) Nicht versichert sind Aufwendungen 

aa) soweit durch sie über die Haftzeit hinaus für den Betreiber 
ein Nutzen entsteht; 

bb) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 
die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet 
sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse er-
bracht werden. 

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Betreibers vorzuschießen. 

6. Sachverständigenverfahren 

Abweichend von § 9 Nr. 4 ABSolar gilt: 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten  

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von 
dem an der Schaden für den Betreiber nach den anerkannten 
Regeln der Technik frühestens erkennbar war; 

b) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr 
bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung sowie für das voraus-
gegangene Geschäftsjahr; 

c)  eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, 
wie sich die Stromerlöse und Mehrkosten für Fremdstrombezug 
ohne die versicherte Unterbrechung des Betriebes entwickelt hät-
ten; 

d)  eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, 
wie sich die Stromerlöse und Mehrkosten für Fremdstrombezug 
infolge der versicherten Unterbrechung gestaltet haben; 

e)  ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versi-
cherten Unterbrechungsschaden beeinflussen. 

7. Obliegenheiten des Betreibers 

a) Ergänzend zu § 12 Nr. 1 a) ABSolar hat der Betreiber  

aa) die Verpflichtung, Bücher zu führen; Inventuren, Bilanzen, 
Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Aufzeichnungen zu 
Einspeisevergütungen der zuständigen Energieversor-
gungsunternehmen, Eigenverbrauch und Fremdstrombezug 
sind für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung oder 
Zerstörung zu schützen; 

bb) Veränderungen der Einspeisevergütung dem Versicherer 
unverzüglich mitzuteilen.  

b) Verletzt der Betreiber die in a) genannte Obliegenheit, so kann 
der Versicherer nach Maßgabe von § 12 ABSolar zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § 13 Absatz 2 ABSolar. Danach kann der Versicherer kündi-
gen, eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei 
sein. 

8. Allgemeines 

§§ 3; 6 Nr. 1 und 3; 7; BV 1 ABSolar gelten nicht. 

 

 

BV 3 Minderertragsversicherung 

1.  Gegenstand der Versicherung 

Wird der gemäß Ertragsprognose prognostizierte Jahresenergieertrag 
der versicherten Photovoltaikanlage um mehr als 10% unterschritten, 
so ersetzt der Versicherer den hierdurch entstehenden Minderertrag. 

2.  Versicherte und nicht versicherte Mindererträge 

a)  Versicherte Mindererträge 

 Der Versicherer leistet Entschädigung für Mindererträge durch  

aa)  eine im Vergleich zum Ertragsprognose verminderte Glo-
balstrahlung; 

bb)  Mängel bei den Komponenten; 

cc)  innere Betriebsschäden an Photovoltaikmodulen und elekt-
ronischen Bauteilen. 

b)  Nicht versicherte Mindererträge 

 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
keine Entschädigung für Mindererträge durch 

aa)  die in § 2 Nr. 4 a) bis h) ABSolar genannten Gefahren und 
Schäden; 

bb)  unsachgemäße Handhabung durch den Anlagenbetreiber; 

cc)  eigenmächtige Änderungen am versicherten Objekt durch 
den Anlagenbetreiber; 

dd)  Ausfall des Einspeisezählers; 

ee)  Unterbrechungen des Stromversorgungsnetzes; 

ff)  Überprüfungen oder Wartungsarbeiten; 

gg)  dauerhafte Verschattungen, die nicht in der Ertragsprogno-
se berücksichtigt wurden; 

hh) innere Betriebsschäden und Mängel an Speicherlösungen 
einschließlich der Akkumulatoren 

3.  Umfang der Entschädigung 

a)  Bei der Berechnung der Entschädigungsleistung werden 90% 
des prognostizierten Jahresenergieertrages gemäß Ertragsprog-
nose mit dem tatsächlichen Jahresenergieertrag der versicherten 
Photovoltaikanlage verglichen, der an dem Einspeisezähler ge-
messen wird. Bei Photovoltaikanlagen, die erzeugten Solarstrom 
für den Eigenverbrauch liefern, wird der tatsächliche Jahresener-
gieertrag am Ertragszähler gemessen. 

 Dazu wird der Zählerstand jeweils zu Beginn und Ende eines 
jeweiligen Versicherungsjahres festgehalten.  

 Fällt der tatsächliche Jahresenergieertrag hierbei geringer aus, 
ergibt sich ein Minderertrag in kWh. Dieser Minderertrag wird 
multipliziert mit  
aa) der EEG-Einspeisevergütung (Euro/kWh), anteilig für den 
gemäß EEG eingespeisten Solarstrom;  
bb) der Einspeisevergütung aus der direkten oder der EVU-
Vermarktung (Euro/kWh), anteilig für den vermarkteten Solar-
strom; 
cc) der EEG-Vergütung für den selbstgenutzten Solarstrom (Eu-
ro/kWh), anteilig für den Eigenverbrauch;  
dd) dem Fremdstrom-Leistungspreis (Euro/kWh), wenn als Er-
satz für den selbsterzeugten Solarstrom Fremdstrom von einem 
Energieversorger bezogen werden muss, anteilig für den Eigen-
verbrauch. 
Die Anteile des erzeugten Solarstroms, die eingespeist, vermark-
tet oder selbst verbraucht werden, werden auf Grundlage der vo-
rangegangenen Zeitperioden ermittelt.  
 
Von dem hieraus resultierenden Betrag werden eventuelle Ent-
schädigungsleistungen aus Betriebsunterbrechungsschäden ge-
mäß BV 2 ABSolar abgezogen.  

 Die Entschädigungsleistung errechnet sich somit wie folgt: 

 Entschädigung = (EP - ET) x V - MBU 

 EP = 90% des prognostizierten Jahresenergieertrages  
  gemäß Ertragsprognose in kWh 

 ET = tatsächlicher Jahresenergieertrag gemäß Einspeise- 
  zählerstand bzw. Ertragszählerstand in kWh 
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 V = Einspeisevergütung, Vergütung für selbstgenutzten 
  Solarstrom bzw. Fremdstrom-Leistungspreis,  jeweils in 
  Euro / kWh 

 MBU = Entschädigungsleistungen aus Betriebsunter- 
  brechungsschäden gemäß BV 2 ABSolar in EUR 

b)  Die Entschädigungsleistung ist auf 50% des prognostizierten 
Jahresenergieertrages gemäß Ertragsprognose begrenzt. 

c) Über das Vertragsende hinaus wird keine Entschädigung geleis-
tet. 

5.  Obliegenheiten des Betreibers 

a)  Ergänzend zu § 12 Nr. 1 a) ABSolar hat der Betreiber 

aa)  die Verpflichtung, Bücher zu führen; Inventuren, Bilanzen, 
Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Aufzeichnungen zu 
Einspeisevergütungen der zuständigen Energieversor-
gungsunternehmen, Eigenverbrauch und Fremdstrombezug 
sind für die drei Vorjahre vor Verlust, Beschädigung oder 
Zerstörung zu schützen; 

bb)  Veränderungen der Einspeisevergütung dem Versicherer 
unverzüglich mitzuteilen; 

cc)  soweit Unregelmäßigkeiten (z. B. auffälliger Leistungsver-
lust) erkannt werden oder die Anlage defekt ist, unverzüg-
lich, d. h. innerhalb von 3 Tagen, eine Überprüfung und ge-
gebenenfalls Reparaturmaßnahmen einzuleiten; 

dd)  die Anlagen - soweit erkenn- und zumutbar - verschmut-
zungsfrei zu betreiben; 

ee)  den Versicherer bei der Regressnahme von Dritten (z. B. 
Komponentenherstellern, Lieferanten) zu unterstützen, die 
durch ihr Verschulden Ertragsverluste ausgelöst haben. 

b)  Verletzt der Betreiber die in a) genannten Obliegenheiten, so 
kann der Versicherer nach Maßgabe von § 12 ABSolar zur Kün-
digung berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

 Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Gefahrerhöhung, 
gilt § 13 Absatz 2 ABSolar. Danach kann der Versicherer kündi-
gen, eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei 
sein. 

6.  Allgemeines 

§§ 2 Nr. 1 bis 3; 3; 5 bis 7; 10;; BV 1, BV 2 ABSolar gelten nicht. 

 

________________________________________________________ 

 

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) 

 

Für die nachfolgenden §§ gilt: Der Betreiber der Photovol-
taikanlage steht dem Versicherungsnehmer gleich. 

 

§ 23 Gefahrerhöhung 

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vor-
nehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.  

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unver-
züglich anzuzeigen. 

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-
mers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er 
die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

 

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung 

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 
Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung 
auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen.  

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 

 

§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung 

(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese 
höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die Absicherung 
der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes 
gilt § 24 Abs. 3 entsprechend. 

(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren 
Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versiche-
rungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 

 

§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-
cherungsnehmer. 

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem 
Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Er 
ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht 
nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2. 

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, 

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, 
oder 

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war. 

 

§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung 

Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche 
Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als 
vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein 
soll. 

 

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit 

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb 
eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung 
beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.  

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit 
nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 
1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat. 

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirk-
sam. 

 

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung 

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der 
später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungs-
summe unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbe-
trag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht ge-
deckt ist. 

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einverneh-
men der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungs-
nehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungs-
summen und der Prämien verlangen. 

 

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens 

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles 
nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit 
für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versi-
cherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln. 

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer. 

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen 

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.  

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend ge-
macht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich 
verursacht. 

 


